
Wirksamwerden von Beschlüssen

“Beschluss 
umsetzen”Vollstreckung vor Rechtskraft

Gewaltschutz-

beschluss: 

Näherungs-

verbot 

einhalten

Beispiele

Unterhalts-
beschluss: 
Zahlungs-
pflicht vor 

Rechtskraft

erneute Heirat 
mit Rechtskraft 

des 
Scheidungs-
beschlusses



Wirksamwerden von Beschlüssen

Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit

§ 40 FamFG

mit Bekanntgabe
an die Beteiligten

mit Rechtskraft sofort

Abs. 1
Abs. 2 + 3 Abs. 3



Wirksamwerden freiwillige Gerichtsbarkeit

mit Bekanntgabe an die Beteiligten

§ 197 II FamFG
• Adoption Minderjähriger



Wirksamwerden freiwillige Gerichtsbarkeit

mit Rechtskraft

• Abstammungssachen (§ 184 I FamFG)

• Ersetzung einer Einwilligung / 
       Zustimmung in Adoptionssachen

(§ 198 I 1 FamFG)

(§ 209 II 1 FamFG)
• Ehewohnungs- und Haushaltssachen

• Gewaltschutzsachen
(§ 216 I 1 FamFG)

• Versorgungsausgleichssachen
(§ 224 I FamFG)



Wirksamwerden freiwillige Gerichtsbarkeit

sofort

• Beschluss in Ehewohnungs- und 
Haushaltssachen (§ 209 III FamFG)

• Gewaltschutzsachen (§ 216 I 1 FamFG)

• Kindesherausgabe

• Kindeswohlgefährdung

• Umgangsregelung



Wirksamwerden von Beschlüssen

Ehesachen Familienstreitsachen

mit Rechtskraft
(§ 116 II FamFG)

mit Rechtskraft

(Verpflichtung zur 
Leistung von Unterhalt)

Ausnahme: 
sofortige Wirksamkeit


